
In den Schulferien, an gesetzlichen Feiertagen und an schulfreien Tagen im Kreis Steinburg fällt der Unterricht 
unter Weiterzahlung der Unterrichtsgebühren aus. Wegen Krankheit des Musiklehrers darf der Unterricht zwei-
mal pro Kalenderjahr unter Weiterzahlung der Gebühren ausfallen. Bei längerer Erkrankung wird ein Ausgleich 
geschaffen. Vom Schüler versäumte Unterrichtsstunden befreien grundsätzlich nicht von der Gebührenzahlung. 
Die Unterrichtsgebühren werden spätestens am 10. jeden Monats fällig. Mögliche Kündigungstermine sind 30. 
April, 31. August oder 31. Dezember. Die Kündigung muss vier Wochen vor einem der genannten Kündigungs-
termine schriftlich erfolgen. Die Unterrichtsstunden sind nicht übertragbar. Änderungen dieses Vertrages bedürfen 
der Schriftform. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Itzehoe.

Sparkasse Westholstein 

Konto-Nr. 203 16 39

BLZ 222 500 20

Anmeldung zum Musikunterricht

Unterschrift des Kontoinhabers:

Unterschrift des Musiklehrers/ der Musiklehrerin:

Kulturhof Itzehoe • Dorfstr. 4 • 25524 Itzehoe Dorfstr. 4 • 25524 Itzehoe

Telefon:  04821-799937 
Telefax: 04821-403648

Email: info@kulturhof-itzehoe.de
  www.kulturhof-itzehoe.de

Steuernummer 18 01912016

Bankverbindung:

Sparkasse Westholstein • Konto 20 31 655 • BLZ 222 500 20

Instrument:

Name des Musiklehrers:

Name:

Geburtsdatum:

Email:

Straße/ Hausnummer:

PLZ/ Wohnort:

Telefon:

Telefon:

Handy:

Handy:

Datum, Ort, Unterschrift des Schülers oder Erziehungsberechtigten

Unterrichtstag:

Unterrichtszeit:

monatliche Unterrichtsgebühr:

Einzugsermächtigung Bankverbindung

Bank:

Konto:

BLZ:

Name des Erziehungsberechtigten:


